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Thüringen 

  

1. Immatrikulations- 
 voraussetzungen 
 
 

§ 67 ThürHG1 Allgemeine Hochschulzugangsvoraussetzungen 
(1) Zum Studium berechtigt 
1.  in grundständigen Studiengängen einer Hochschule nach § 1 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 bis 5 die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, 
2.  in grundständigen Fachhochschulstudiengängen oder dualen 

Studiengängen an der Dualen Hochschule die allgemeine Hochschulreife, 
die fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife, 

3.  in grundständigen Studiengängen einer Hochschule nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 10 

a)  die positive Entscheidung einer Hochschule nach dem erfolgreichen 
Absolvieren eines Probestudiums nach § 70 Abs. 1 oder das Bestehen 
einer Eingangsprüfung nach § 70 Abs. 2, 

b)  das erfolgreiche Ablegen der Meisterprüfung, 
c)  der erfolgreiche Abschluss eines Bildungsgangs zum staatlich geprüften 

Techniker oder zum staatlich geprüften Betriebswirt, 
d)  der erfolgreiche Abschluss einer der Meisterprüfung gleichwertigen 

beruflichen Fortbildung im erlernten Beruf nach dem Berufsbildungsgesetz, 
nach der Handwerksordnung oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Regelung, 

e)  der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen beruflichen Fortbildung, sofern 
sie durch Rechtsverordnung nach Satz 2 als mit der Meisterprüfung 
gleichwertig festgestellt ist oder von der Hochschule als gleichwertig 
festgestellt wird, 

4.  in konsekutiven und weiterbildenden Masterstudiengängen ein erster 
Hochschulabschluss, ein Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule oder 
ein Abschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie 
sowie weiteren in den Studien- und Prüfungsordnungen geregelten 
besonderen Zugangsvoraussetzungen; für weiterbildende 
Masterstudiengänge ist darüber hinaus der Nachweis von qualifizierten 
berufspraktischen Erfahrungen in der Regel nicht unter einem Jahr 
erforderlich. 

Das für Kultusangelegenheiten zuständige Ministerium regelt im Einvernehmen 
mit dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium das Nähere über die 
Voraussetzungen für die Feststellung der Gleichwertigkeit einer beruflichen 
Fortbildung mit einer Meisterprüfung und legt fest, welche Fortbildungen nach 
Satz 1 Nr. 3 Buchst. d der Meisterprüfung gleichwertig sind. Ferner kann es in 
einer Rechtsverordnung sonstige gleichwertige Fortbildungen nach Satz 1 Nr. 3 
Buchst. e der Meisterprüfung gleichstellen. 
(2) Studienbewerber, die ein Studium in einem Studiengang an einer deutschen 
Hochschule mit Erfolg abgeschlossen haben, besitzen eine der allgemeinen 
Hochschulreife entsprechende Qualifikation. 
(3) Das für Kultusangelegenheiten zuständige Ministerium legt aufgrund der 
außerhalb dieses Gesetzes vorhandenen Ermächtigungen im Wege von 
Rechtsverordnungen fest, welche außerhalb des Hochschulbereichs 
erworbenen Abschlüsse die Hochschulreife oder Fachhochschulreife vermitteln. 
Soweit ausländische Hochschulzugangsberechtigungen der Anerkennung 
bedürfen, regelt das für Kultusangelegenheiten zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung das Nähere über die Voraussetzungen, insbesondere die 
Vergleichbarkeit dieser Berechtigungen mit der Hochschulreife in Thüringen und 
das Verfahren. 
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(4) Das Ministerium kann im Benehmen mit der betroffenen Hochschule durch 
Rechtsverordnung für einzelne Studiengänge bestimmen, dass als 
Voraussetzung für die Zulassung eine abgeschlossene Ausbildung in einem 
Ausbildungsberuf nachzuweisen ist, wenn diese Berufsausbildung im Hinblick 
auf das Studienziel erforderlich ist. 
(5) Auf Antrag einer Hochschule kann das Ministerium durch Rechtsverordnung 
den Hochschulzugang durch erfolgreiches Bestehen einer Zugangsprüfung für 
Studienbewerber regeln, die nicht über die Zugangsvoraussetzungen nach den 
Absätzen 1 bis 3 verfügen, aber nach dem erfolgreichen Besuch einer 
Bildungseinrichtung im Ausland dort zum Studium berechtigt sind. Das 
Bestehen dieser Prüfung berechtigt zum Studium in einem bestimmten 
Studiengang oder bestimmter fachlich verwandter Studiengänge der 
Hochschule. Die Rechtsverordnung nach Satz 1 wird im Einvernehmen mit dem 
für Schulwesen zuständigen Ministerium erlassen und regelt insbesondere 
1.  die Prüfungsanforderungen und das Prüfungsverfahren, 
2.  die Zulassungsvoraussetzungen zur Zugangsprüfung, 
3.  die Rechtsstellung der Studienbewerber bis zum Abschluss der 

Zugangsprüfung. 
Sofern eine Hochschule zur Durchführung der Zugangsprüfung berechtigt wird, 
kann sie sich wegen der Zugangsprüfung, einschließlich der Vorbereitung auf 
die Zugangsprüfung, der Unterstützung Dritter bedienen. Die nähere 
Ausgestaltung einer Zusammenarbeit nach Satz 4 regelt die Hochschule in 
einer Kooperationsvereinbarung, in der sicherzustellen ist, dass der Hochschule 
die Aufgabe obliegt, die Zugangsprüfung abzunehmen und die kooperierende 
Einrichtung sich verpflichtet, der Hochschule für ihre Leistungen ein 
angemessenes Entgelt zu entrichten. 
 
§ 68 ThürHG Besondere Hochschulzugangsvoraussetzungen 
(1) Neben oder anstelle der allgemeinen Hochschulzugangsvoraussetzung ist 
für das Studium in bestimmten Studiengängen oder an bestimmten 
Hochschulen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 sowie des § 69 die 
Berechtigung zum Studium durch eine Eignungsprüfung oder in einem 
Eignungsfeststellungsverfahren nachzuweisen. 
(2) In künstlerischen, künstlerisch-wissenschaftlichen und gestalterischen sowie 
in Sport-Studiengängen ist neben den allgemeinen 
Hochschulzugangsvoraussetzungen die erfolgreiche Ablegung einer 
Eignungsprüfung erforderlich. Die Auswahl von Studienbewerbern richtet sich 
nach der in der Eignungsprüfung festgestellten Eignung. In Sport-
Studiengängen kann zusätzlich auch die Vorlage eines die Sporttauglichkeit 
bescheinigenden ärztlichen Attests gefordert werden. 
(3) In Ausnahmefällen kann abweichend von Absatz 2 die Berechtigung zum 
Studium in einem künstlerischen Studiengang an der Hochschule für Musik 
Franz Liszt Weimar oder einem künstlerisch-gestalterischen Studiengang einer 
anderen Hochschule allein durch die erfolgreiche Ablegung einer 
Eignungsprüfung nach Absatz 2 erworben werden; dies gilt nicht für das 
Studium des Lehramts in den Fächern Kunsterziehung und Musik. 
(4) Das Nähere über die Eignungsprüfung nach Absatz 2, deren Bestehen den 
Nachweis der besonderen künstlerischen oder gestalterischen Befähigung für 
das gewählte Studium, in Sport-Studiengängen den Nachweis der 
sportmotorischen Leistungsfähigkeit, erbringen soll, regelt die Hochschule durch 
Satzung (Eignungsprüfungsordnung) für den jeweiligen Studiengang, welche 
insbesondere Regelungen über 
1.  die Zulassung zur Eignungsprüfung, 
2.  den Prüfungsumfang, 
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3.  die Bewertungskriterien, 
4.  die Leistungsbewertung, 
5.  das Prüfungsverfahren, 
6.  das Prüfungsgremium, 
7.  das Verfahren bei Unregelmäßigkeiten während der Prüfung und 
8.  Bestimmungen zu Nachteilsausgleichen für Studienbewerber mit 

Behinderungen und chronischen Erkrankungen 
enthalten muss. 
(5) Neben den allgemeinen Hochschulzugangsvoraussetzungen ist für das 
Studium an der Dualen Hochschule die Berechtigung zum Studium durch einen 
Ausbildungsvertrag mit einer Ausbildungsstätte nachzuweisen, die nach § 111 
Abs. 1 für das betreffende Studium an der Dualen Hochschule als Praxispartner 
zugelassen ist. 
 
§ 69 ThürHG Eignungsfeststellungsverfahren 
(1) In Eignungsfeststellungsverfahren können die Hochschulen von Bewerbern 
für ein Studium in einem grundständigen Studiengang mit besonderen 
fachspezifischen Anforderungen neben den Berechtigungen nach § 67 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 den Nachweis der Eignung nach Maßgabe des Absatzes 2 
verlangen. Dies gilt nicht, soweit der betreffende Studiengang in das Verfahren 
der Stiftung für Hochschulzulassung einbezogen ist oder es sich um einen 
zulassungsbeschränkten Studiengang außerhalb zentraler Verfahren an einer 
Hochschule des Landes handelt. 
(2) Die fachspezifische Eignung von Bewerbern wird in dem von der Hochschule 
durchzuführenden Eignungsfeststellungsverfahren anhand folgender Merkmale 
festgestellt: 
1.  Grad der Qualifikation der Hochschulzugangsberechtigung, 
2.  in der Hochschulzugangsberechtigung ausgewiesene Leistungen in 

studiengangspezifischen Fächern, 
3.  studiengangspezifische Berufsausbildung oder praktische Tätigkeit, 
4.  Motivations- und Leistungserhebungen in schriftlicher Form zu 

studiengangbezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
5.  fachspezifische Zusatzqualifikationen und außerschulische Leistungen, die 

über die Eignung für den betreffenden Studiengang besonderen Aufschluss 
geben können, 

6.  Ergebnis eines Auswahlgesprächs, in dem Motivation und Eignung für das 
gewählte Studium und für den angestrebten Beruf festgestellt werden; über 
das Auswahlgespräch ist eine Niederschrift zu fertigen. 

Im Rahmen des durchzuführenden Eignungsfeststellungsverfahrens ist 
überwiegend der Grad der Qualifikation der Hochschulzugangsberechtigung 
nach Satz 1 Nr. 1 maßgeblich. Neben dem in Satz 1 Nr. 1 genannten Merkmal 
sind mindestens drei weitere der in Satz 1 Nr. 2 bis 6 genannten 
Eignungsmerkmale miteinander zu kombinieren. Abweichend von den Sätzen 2 
und 3 bleiben bei Studienbewerbern, die über eine 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 67 Abs. 1 Nr. 3 verfügen, Satz 1 Nr. 1 
und 2 unberücksichtigt. 
(3) Die Vorbereitung und die Durchführung des Eignungsfeststellungsverfahrens 
einschließlich des Auswahlgesprächs obliegen einem an der jeweiligen 
Hochschule zu bildenden Ausschuss, dem neben Hochschulmitgliedern auch 
Vertreter der Berufspraxis oder Berufsausbildung angehören sollen. Die 
Entscheidung über die Eignung der Bewerber trifft das Präsidium auf der 
Grundlage des vom Ausschuss festgestellten Ergebnisses des 
Eignungsfeststellungsverfahrens. 
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(4) Einzelheiten des Eignungsfeststellungsverfahrens, insbesondere Form und 
Frist für die Antragstellung, die Kombination und die Gewichtung der Merkmale 
nach Absatz 2 Satz 1, die Möglichkeiten einer Vorauswahl, 
Wiederholungsmöglichkeiten, Bestimmungen zu Nachteilsausgleichen für 
Studienbewerber mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen sowie die 
Zusammensetzung des Ausschusses regelt die Hochschule durch Satzung 
(Eignungsfeststellungsverfahrensordnung) für den jeweiligen Studiengang; die 
Satzung bedarf der Genehmigung des Ministeriums. 
 
§ 70 ThürHG Besonderer Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte 
(1) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung, die über eine 
durch Bundes- oder Landesrecht geregelte und erfolgreich abgeschlossene 
mindestens zweijährige Berufsausbildung in einem zum angestrebten 
Studiengang fachlich verwandten Bereich verfügen und anschließend eine 
mindestens dreijährige hauptberufliche Berufspraxis in einem zum angestrebten 
Studiengang fachlich verwandten Bereich nachweisen, können für die Dauer 
von mindestens einem bis höchstens zwei Semestern auf Probe ein Studium 
aufnehmen. Nach Ablauf des Probestudiums entscheidet die Hochschule auf 
der Grundlage der während des Studiums nach Satz 1 erbrachten Leistungen 
über das Bestehen des Probestudiums und die Fachsemestereinstufung; die 
während des Studiums nach Satz 1 erbrachten Leistungen werden 
angerechnet. Dem Probestudium muss eine umfassende Beratung durch die 
Hochschule vorausgehen. Das Nähere über das Studium nach Satz 1, die 
Zugangsvoraussetzungen und die während dieses Studiums zu erbringenden 
Leistungen regeln die Hochschulen im Rahmen ihrer Satzungen. 
(2) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung, die über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und mindestens drei Jahre 
hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum Studium in einem bestimmten 
Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung. Das Nähere über die 
Eingangsprüfung, insbesondere 
1.  für welche Studiengänge Eingangsprüfungen zugelassen werden, 
2.  Form und Inhalt der zu erbringenden Prüfungsleistungen, 
3.  die Zusammensetzung der Prüfungskommission und die Bestimmung der 

Prüfer für die einzelnen Prüfungsteile und 
4.  das Prüfungsverfahren 
regelt jede Hochschule für ihre Studiengänge im Rahmen ihrer Satzungen. 
(3) Abweichend von § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 können zu einem weiterbildenden 
Masterstudiengang in von der Hochschule zu definierenden Ausnahmefällen 
auch Bewerber zugelassen werden, die nur eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben und über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen; 
Berufsausbildung und -erfahrung müssen einen fachlichen Bezug zum 
angestrebten Studium aufweisen. Die Bewerber müssen im Rahmen einer 
Eignungsprüfung einen Kenntnisstand nachweisen, der dem eines für den 
angestrebten Studiengang einschlägigen ersten Hochschulabschlusses 
entspricht. Näheres regeln die Hochschulen im Rahmen ihrer Satzungen. 
 
§ 71 ThürHG Allgemeine Immatrikulationsvoraussetzungen 
(1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sowie ihnen 
Gleichgestellte sind zu dem von ihnen gewählten Studium berechtigt, wenn sie 
die für das Studium erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung) 
nachweisen und keine Versagungsgründe vorliegen. Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union sind Deutschen gleichgestellt, 
wenn die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nachgewiesen 
werden. 
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(2) Andere Studienbewerber können unter den Voraussetzungen des Absatzes 
1 zugelassen werden. 
(3) Unberührt bleiben Bestimmungen über Zulassungsbeschränkungen, 
Eignungs- und Eingangsprüfungen, Eignungsfeststellungsverfahren und den 
Nachweis einer besonderen Vorbildung. 
 
§ 72 ThürHG Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation erfolgt durch die Einschreibung in einen Studiengang 
und in der Regel nur an einer Hochschule. Die gleichzeitige Immatrikulation in 
einem weiteren Studiengang ist nur zulässig, wenn andere Bewerber nicht vom 
Studium ausgeschlossen werden. In zulassungsbeschränkten Studiengängen 
richtet sich die Immatrikulation nach dem Inhalt des Zulassungsbescheids. 
(2) Mit der Immatrikulation werden die Studierenden Mitglieder der Hochschule 
nach § 21 Abs. 1 und zum Studium zugelassen. 
(3) In begründeten Fällen kann die Immatrikulation mit einer Befristung oder 
Auflage, die Zulassung darüber hinaus auch mit einer Bedingung versehen 
werden. 
(4) Die Studierenden sind berechtigt, außerhalb des Studiengangs, für den sie 
immatrikuliert sind, Lehrveranstaltungen zu besuchen und nach Maßgabe der 
Benutzungsordnungen alle Einrichtungen der Hochschule zu benutzen. 
(5) Die Immatrikulationsordnung, die der Genehmigung des Ministeriums bedarf, 
regelt das Nähere insbesondere über Immatrikulation, Rückmeldung, 
Studienwechsel, Beurlaubung, Zweithörer, Gasthörer und Exmatrikulation. In 
der Immatrikulationsordnung kann auch die Verpflichtung zur elektronischen 
Antragstellung vorgesehen werden; in diesem Fall sind in der Satzung 
Ausnahmeregelungen für Härtefälle zu treffen. 
 
§ 73 ThürHG Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn der Studienbewerber 
1.  die in den §§ 67 und 68 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, 
2.  in einem zulassungsbeschränkten Studiengang keinen Studienplatz erhält, 
3.  in dem gewählten Studiengang vorgeschriebene Leistungsnachweise oder 

Prüfungen an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat, 

4.  vom Studium an einer anderen Hochschule im Wege eines 
Ordnungsverfahrens ausgeschlossen ist, es sei denn, dass die Gefahr 
einer künftigen Beeinträchtigung nicht mehr besteht, 

5.  die Immatrikulation außer in den Fällen des § 72 Abs. 1 Satz 2 für einen 
weiteren Studiengang beantragt, 

6.  die Zahlung fälliger Gebühren oder Beiträge nicht nachweist oder 
7.  die nach § 2 der Studentenkrankenversicherungs-Meldeverordnung vom 

27. März 1996 (BGBl. I S. 568) in der jeweils geltenden Fassung 
vorzulegende Versicherungsbescheinigung aus eigenem Verschulden nicht 
einreicht; dies gilt nicht für die Immatrikulation an der Dualen Hochschule. 

Die Entscheidung nach Satz 1 Nr. 4 ist allen anderen staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes mitzuteilen. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn der Studienbewerber 
1.  an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit der anderen Studierenden 

ernstlich gefährden würde, 
2.  nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unter Betreuung steht und die 

Art der Betreuung der Erfüllung der notwendigen Studienvoraussetzungen 
entgegensteht, 

3.  die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nicht nachweisen 
kann; § 128 bleibt unberührt, 
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4.  die für den Immatrikulationsantrag vorgeschriebene Form und Frist nicht 
beachtet. 

Zur Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 kann die Vorlage eines amtlichen 
Gesundheitszeugnisses verlangt werden. 
 
§ 74 ThürHG Rückmeldung, Beurlaubung 
(1) Die Studierenden haben sich zu jedem Semester innerhalb der von der 
Hochschule bekannt gegebenen Frist zum Weiterstudium anzumelden 
(Rückmeldung). 
(2) Studierende können auf Antrag aus wichtigem Grund vom Studium befreit 
werden (Beurlaubung). Eine Beurlaubung kann in der Regel bis zu insgesamt 
zwei Semestern gewährt werden. Während der Beurlaubung bleiben die Rechte 
und Pflichten der Studierenden unberührt. 
(3) Ob und in welchem Umfang Studien- und Prüfungsleistungen während der 
Beurlaubung erbracht werden können, regelt die Hochschule in ihrer 
Immatrikulationsordnung. 
(4) Zeiten nach den gesetzlichen Regelungen über die Elternzeit und eines 
Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz sind auf die Frist nach 
Absatz 2 Satz 2 nicht anzurechnen. 
 
§ 77 ThürHG Gasthörer 
Interessierte können zur Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen 
zugelassen werden (Gasthörerstudium), sofern ausreichende Kapazität 
vorhanden ist. 
 
Artikel 5 HochschulzulassungsStV2 Aufgaben im Zentralen 
Vergabeverfahren 
(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung die Aufgabe 
1.  Studienplätze für das erste Fachsemester an Hochschulen in 

Auswahlverfahren in den Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1, 2 und 4 sowie Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und, soweit die 
Stiftung zuständig ist, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu vergeben, 

2.  die Hochschulen bei der Durchführung der Auswahlverfahren nach Artikel 
10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 und, soweit die Hochschulen 
zuständig sind, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu unterstützen, 

3.  für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulassungszahlen zu 
sorgen. 

(2) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche sowie für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
 
Artikel 9 HochschulzulassungsStV Vorabquoten 
(1) In einem Auswahlverfahren sind bis zu 20 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze vorzubehalten für: 
1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 

Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund entsprechender 

Vorschriften verpflichtet haben, ihren Beruf in Bereichen besonderen 
öffentlichen Bedarfs auszuüben 
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3.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

4.  Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang abgeschlossen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium). 

Ferner kann nach Maßgabe des Landesrechts im Rahmen der Kapazität nach 
Satz 1 eine Quote für in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine 
sonstige Studienberechtigung verfügen, vorgesehen werden; wird die Quote 
nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfahren nach Artikel 10. 
(2) Die Quoten nach Absatz 1 werden für die Studienplätze je Studienort 
gebildet; je gebildeter Quote ist mindestens ein Studienplatz zur Verfügung zu 
stellen. Daneben kann bestimmt werden, dass der Anteil der Studienplätze für 
die Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 an der 
Gesamtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der 
Anteil der jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. Nicht in 
Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 werden 
nach Artikel 10 Absatz 1 vergeben. 
(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem soziale 
und familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewerbers die 
sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 
(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach 
den Prüfungsergebnissen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für 
ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 
(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 2 werden nach Maßgabe 
des Landesrechts nach dem Grad der Eignung für den gewählten Studiengang 
und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten ausgewählt. 
(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 4 und Satz 2 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 10 zugelassen werden; Absatz 1 
Satz 2 Halbsatz 2 bleibt unberührt. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie Satz 
2 Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört; im Falle des Absatzes 1 Satz 2 können 
durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 weitere Kriterien vorgesehen werden. 
Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
 
Artikel 10 HochschulzulassungsStV Hauptquoten 
(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 
8 Absatz 3 Satz 2 und Artikel 9 verbleibenden Studienplätze an jeder 
Hochschule nach folgenden Grundsätzen vergeben: 
1.  zu 30 Prozent durch die Stiftung nach dem Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung, 
2.  zu 10 Prozent durch die Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 2, 
3.  im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 3. 
Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Abiturdurchschnittsnoten innerhalb 
eines Landes und im Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich der 
jeweiligen Anforderungen und Bewertungen annähernd vergleichbar sind. 
Solange deren annähernde Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder 
untereinander nicht gewährleistet ist, erfolgt ein entsprechender Ausgleich bei 
der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Basis von 
Prozentrangverfahren und unter Bildung von Landesquoten. Die Quote eines 
Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber für die nach Artikel 7 einbezogenen Studiengänge 
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(Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Länder 
Berlin, Bremen und Hamburg werden die sich danach ergebenden Quoten um 
dreißig Prozent erhöht. Bei der Berechnung des Bewerberanteils werden nur 
Personen berücksichtigt, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist. 
(2) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des Landesrechts insbesondere 
1.  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
2.  nach dem Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, 

die von der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
durchgeführt werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte 
Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

3.  nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

4.  nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen 
Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

Das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung und deren Einzelnoten 
werden nicht berücksichtigt. Durch Landesrecht kann der Kriterienkatalog nach 
Satz 1 eingeschränkt werden. 
(3) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
insbesondere 
1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsberechtigung: 

a.  Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte 
Studium (Note und Punkte), 

b.  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über 
die fachspezifische Eignung Auskunft geben; 

2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzugangsberechtigung: 
a.  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
b.  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von 

der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium 
und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

c.  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

d.  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische 
Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 1 Nummer 1 mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Kriterium einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist 
zusätzlich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium zu 
berücksichtigen. Mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium ist erheblich 
zu gewichten. In die Auswahlentscheidung fließt mindestens ein 
fachspezifischer Studieneignungstest nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ein. 
(4) Das jeweilige Landesrecht kann in den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3 Unterquoten zulassen oder festsetzen. Im Umfang von bis zu 
15 Prozent der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann das Landesrecht 
abweichend von Absatz 3 Sätze 2 bis 4 zulassen oder festsetzen, dass in einer 
Unterquote nach Satz 1 ein Kriterium oder mehrere Kriterien ausschließlich 
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nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 verwendet werden. 
(5) Die Kriterien nach den Absätzen 2 und 3 sind jeweils in standardisierter, 
strukturierter und qualitätsgesicherter Weise transparent anzuwenden. Sie 
müssen in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Vorhersagekraft für den 
Studienerfolg und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten 
gewährleisten. Wird ein Kriterium als einziges Kriterium verwendet, muss es 
eine hinreichende Vorhersagekraft für den Studienerfolg und die sich 
typischerweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten haben. 
(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
den Absätzen 2 und 3 kann nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
begrenzt werden; eine Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz darf nur 
für einen hinreichend beschränkten Anteil der nach den Absätzen 2 und 3 zu 
vergebenden Studienplätze und nur zur Durchführung aufwändiger 
individualisierter Auswahlverfahren erfolgen. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 
angehört. Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 erfolgt eine Regelung durch 
das jeweilige Landesrecht. 
(8) Bei der Entscheidung über die Studienplatzvergabe ist zunächst die Quote 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, dann die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 und danach die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 abzuarbeiten. Durch 
Rechtsverordnung nach Artikel 12 kann für die Quoten nach Absatz 1 Nummern 
2 und 3 eine abweichende Reihenfolge festgelegt werden. Bewerberinnen und 
Bewerber, die in einer der Quoten ein Zulassungsangebot angenommen haben 
oder eine Zulassung erhalten haben, werden von der Teilnahme an weiteren 
Verfahren in den übrigen Quoten ausgeschlossen. 
(9) Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 
werden anteilig in den übrigen Quoten des Absatzes 1 vergeben. 
 
§ 2 ThürHZG3 Vergabe von Studienplätzen 
(1) Die Hochschulen verfolgen das Ziel der erschöpfenden Nutzung ihrer 
Ausbildungskapazitäten. 
(2) Übersteigt die Zahl der Bewerber für einen Studiengang die Kapazität der 
Hochschule, so werden die von den Hochschulen zu vergebenden 
Studienplätze in einem örtlichen Zulassungsverfahren nach den §§ 6 bis 6b 
vergeben. 
(3) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche sowie für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen aufgrund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
(4) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird an 
einem Auswahlverfahren nur beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter 
Berücksichtigung der persönlichen Situation schwerwiegende wissenschaftliche 
oder berufliche Gründe sprechen. 
 
§ 6a ThürHZG Vorabquoten 
(1) Von den nach § 4 festgesetzten Zulassungszahlen sind bis zu 20 Prozent in 
einer Vorabquote vorzubehalten für 
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1.  Bewerber, für die die Ablehnung des Zulassungsantrags eine 
außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 

2.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

3.  Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen Studiengang 
abgeschlossen haben (Bewerber für ein Zweitstudium) und 

4.  in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine sonstige 
Studienberechtigung verfügen. 

Der Anteil der für die Bewerbergruppe nach Satz 1 Nr. 3 vorweg abgezogenen 
Studienplätze an der Gesamtzahl der Studienplätze darf nicht größer sein, als 
der Anteil dieser Bewerbergruppe an der Gesamtzahl der Bewerber. Für jede in 
Satz 1 genannte Bewerbergruppe muss mindestens ein Studienplatz zur 
Verfügung gestellt werden, wenn mindestens ein Bewerber einer dieser 
Bewerbergruppen zuzuordnen ist. Nicht in Anspruch genommene Studienplätze 
in den in Satz 1 genannten Bewerbergruppen werden anteilig nach § 6b Abs. 1 
Satz 1 vergeben. 
(2) Eine außergewöhnliche Härte liegt insbesondere vor, wenn soziale oder 
familiäre Gründe in der Person des Bewerbers die sofortige Aufnahme des 
Studiums zwingend erfordern. 
(3) Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach den Prüfungsergebnissen 
des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für ein weiteres Studium 
maßgeblichen Gründen ausgewählt. Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 
werden nach dem Grad der Eignung für den gewählten Studiengang und die 
sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten ausgewählt. 
(4) Besteht bei der Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 Ranggleichheit, gilt § 6b Abs. 
1 Satz 5 und 6. Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 unterfällt, 
kann nicht im Verfahren nach § 6b zugelassen werden. 
 
§ 8 ThürHZG Ausländerzulassung durch die Hochschulen 
(1) Ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen nach Artikel 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Staatsvertrags gleichgestellt 
sind, werden von den Hochschulen im Rahmen der Vorabquote nach § 6a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 zugelassen. 
(2) Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach dem Grad der Qualifikation, nach 
dem Ergebnis eines Studieneignungstests, nach dem Ergebnis eines 
Auswahlgesprächs oder eines anderen mündlichen Verfahrens oder nach einer 
Kombination dieser Kriterien. Daneben können besondere Umstände 
berücksichtigt werden, die für eine Zulassung sprechen. Als ein solcher 
Umstand ist insbesondere anzusehen, dass der Bewerber 
1.  von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenförderung ein Stipendium 

erhält, 
2.  aufgrund besonderer Bestimmungen mit der Aufnahme in ein Studienkolleg 

oder eine vergleichbare Einrichtung für die Zuteilung eines Studienplatzes 
in dem im Zulassungsantrag genannten Studiengang vermerkt ist, 

3.  aufgrund des erfolgreichen Bestehens einer Zugangsprüfung nach § 67 
Abs. 5 Satz 2 ThürHG zu einem Studium in einem bestimmten Studiengang 
oder in bestimmten fachlich verwandten Studiengängen an der die 
Zugangsprüfung durchführenden Hochschule berechtigt ist, 

4.  seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und außerhalb des 
Bundesgebietes als Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 560) anerkannt 
und im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht nur vorübergehend 
zum Aufenthalt berechtigt ist, 
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5.  aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, in dem es keine 
Ausbildungsstätten für den betreffenden Studiengang gibt oder 

6.  einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland angehört. 
(3) Die Auswahl nach Absatz 2 treffen die Hochschulen nach pflichtgemäßem 
Ermessen; zwischenstaatliche Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen 
Hochschulen sind zu berücksichtigen. Besteht bei der Auswahl nach Absatz 2 
Ranggleichheit, entscheidet das Los. Näheres zu den Auswahlverfahren nach 
Absatz 2 regeln die Hochschulen in einer Satzung nach § 6b Abs. 6. Bei der 
Auswahlentscheidung ist § 6b Abs. 5 zu beachten. 
 
§ 11 ThürHZG Auswahlverfahren der Hochschule 
(1) In der Quote nach Artikel 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrags vergibt 
die Hochschule die Studienplätze nach Artikel 10 Abs. 3 Satz 1 des 
Staatsvertrags. Der Auswahlentscheidung liegen folgende Maßgaben zugrunde: 
1.  das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung nach Artikel 10 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. a des Staatsvertrags und das Ergebnis mindestens 
eines fachspezifischen Studieneignungstests nach Artikel 10 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. a des Staatsvertrags sind zu berücksichtigen, 

2.  mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium nach Artikel 10 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a bis c des Staatsvertrags ist erheblich zu gewichten, 

3.  in den Studiengängen Medizin und Zahnmedizin ist zusätzlich zu den 
Kriterien nach Nummer 1 ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium 
nach Artikel 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a bis c des Staatsvertrags zu 
berücksichtigen und 

4.  in den Studiengängen Medizin und Zahnmedizin sind im Fall einer 
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c 
und d des Staatsvertrags berufliche Vorerfahrungen und einschlägige 
praktische Tätigkeiten höher zu gewichten als andere nach Artikel 10 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. d des Staatsvertrags mögliche Vorerfahrungen.“ 

(2) In der Quote nach Artikel 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrags ist 
mindestens eine Unterquote zu bilden. Dabei sind in einer Unterquote in Höhe 
von 15 Prozent mindestens zwei schulnotenunabhängige Kriterien nach Artikel 
10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Staatsvertrags zu berücksichtigen, davon ist 
zwingend das Kriterium nach Artikel 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c des 
Staatsvertrags einzubeziehen. Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus 
den Unterquoten nach Satz 1 werden nach Artikel 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Staatsvertrags vergeben. 
(3) Die Zahl der Teilnehmer am jeweiligen Auswahlverfahren nach Absatz 1 Satz 
2 kann zur Durchführung aufwändiger individualisierter Auswahlverfahren 
begrenzt werden. Die Hochschule trifft die Vorauswahlentscheidung anhand 
eines Kriteriums nach Artikel 10 Abs. 3 Satz 1 des Staatsvertrags oder nach 
dem Grad der Ortspräferenz. Eine Vorauswahl nach dem Grad der 
Ortspräferenz darf nur für einen durch Satzung bestimmten Anteil an 
Studienplätzen erfolgen; der Anteil der Studienplätze nach Halbsatz 1 darf für 
die Quoten nach Absatz 1 insgesamt nicht mehr als 20 Prozent der in dem 
Studiengang im Rahmen des Artikels 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrags 
zu vergebenden Studienplätze betragen. Trifft die Hochschule eine 
Vorauswahlentscheidung, muss die Zahl der verbleibenden Teilnehmer am 
Auswahlverfahren mindestens das Dreifache der jeweils zu vergebenden 
Studienplätze betragen. 
(4) Die Rechtsverordnung nach Artikel 12 regelt auch die Fristen für Anträge auf 
Zulassung außerhalb festgesetzter Zulassungszahlen. 
(5) Besteht des Staatsvertrags für Hochschulzulassung bei einer Auswahl nach 
den Absätzen 1 bis 3 Ranggleichheit, gilt § 6b Abs. 1 Satz 5 und 6. Näheres zu 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

13 

 

den Auswahlverfahren nach den Absätzen 1 bis 3 regeln die Hochschulen in 
einer Satzung nach § 6b Abs. 6. Für die Auswahlentscheidung gilt § 6b Abs. 5 
Satz 4 und 5. 
§ 12 ThürHZG Ausländerzulassung nach dem Staatsvertrag 
Ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die nicht nach Artikel 5 Abs. 2 
Satz 2 des Staatsvertrags Deutschen gleichgestellt sind, werden von den 
Hochschulen im Rahmen der Vorabquote nach Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Staatsvertrags zugelassen. § 8 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
§ 14 ThürHZG Verordnungsermächtigungen 
Das für Hochschulwesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 
1.  Zulassungszahlen nach § 4 Abs. 1 festzusetzen, wenn die Satzung nach § 

4 Abs. 1 Satz 3 nicht genehmigungsfähig ist oder die Hochschule im Fall 
des § 4 Abs. 5 untätig bleibt, 

2.  ausführende Bestimmungen zur Festsetzung von Zulassungszahlen nach § 
4 und der Kapazitätsermittlung nach § 5, insbesondere zur Festsetzung 
fächergruppenspezifischer Bandbreiten oder studiengangspezifischer 
Normwerte, zu erlassen, 

3.  das Nähere zu der Auswahl in den einzelnen Quoten nach § 6a Abs. 1 Satz 
1 sowie den §§ 6b, 10a, 11 und 15 Abs. 1, insbesondere deren Höhe, zu 
Ausnahmen sowie zur Konkretisierung der Kriterien im Einzelnen, 
festzusetzen, 

4.  den Ablauf des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens, insbesondere die 
Form, die Fristen und die Zuständigkeiten, sowie die Reihenfolge der 
Quoten für die Vergabe der Studienplätze zu regeln; in der 
Rechtsverordnung können die Verpflichtung zur elektronischen 
Antragstellung und ein elektronischer Bescheidversand vorgesehen 
werden, 

5.  Fristen für Anträge auf Zulassung außerhalb festgesetzter 
Zulassungszahlen im Örtlichen und Zentralen Vergabeverfahren zu 
bestimmen, 

6.  Einzelheiten zur Zulassung von Bewerbern in höheren Fachsemestern und 
zur Zulassung ausländischer Bewerber zu regeln, 

7.  die Einzelheiten der Serviceleistungen nach § 13 Abs. 1 in örtlich 
zulassungsbeschränkten Studiengängen zu regeln, soweit diese nicht 
aufgrund des Artikels 12 Abs. 1 Nr. 10 des Staatsvertrags zu regeln sind, 
sowie die Einzelheiten der Teilnahme der Hochschulen am 
Dialogorientierten Serviceverfahren und der Inanspruchnahme sonstiger 
Serviceleistungen nach § 13 festzulegen sowie 

8.  das Nähere zur Berücksichtigung und Berechnung der Wartezeit nach 
Artikel 18 Abs. 1 des Staatsvertrags für die Vergabeverfahren zum 
Sommersemester 2020 bis einschließlich der Vergabeverfahren zum 
Wintersemester 2021/2022 in den Studiengängen Medizin, Zahnmedizin 
und Tiermedizin zu bestimmen. 

 
2. Studiengangs-

einrichtung, 
Ordnungen, 
Akkreditierung 

 
 
 

§ 3 ThürHG4 Satzungsrecht 
(1) Jede Hochschule gibt sich nach Maßgabe dieses Gesetzes eine 
Grundordnung, die der Genehmigung des Ministeriums bedarf, sowie andere 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Regelung ihrer Angelegenheiten erforderliche 
Satzungen, die, soweit nichts anderes geregelt ist, vom Präsidenten genehmigt 
werden. 
(2) Die Grundordnungen werden im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht, alle 
anderen Satzungen werden in einem Verkündungsblatt der Hochschule bekannt 
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gemacht. Näheres zum Verkündungsblatt der Hochschule ist in der 
Grundordnung zu regeln; diese kann auch vorsehen, dass das 
Verkündungsblatt in elektronischer Form erscheint. Die Satzungen treten am 
ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft, es sei 
denn, dass in ihnen ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 
 
§ 47 ThürHG Lehrangebot, Studienjahr, Studienverlauf 
(1) Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer jährlichen Studienplanung das 
Lehrangebot sicher. Dabei sind auch Möglichkeiten des Selbststudiums zu 
nutzen und zu fördern sowie die selbständige Mitwirkung der Studierenden an 
der Gestaltung des Studiums zu ermöglichen. Bei Lehrveranstaltungen mit 
Anwesenheitspflicht sind die Belange von Studierenden mit Kinderbetreuungs- 
und Pflegepflichten angemessen zu berücksichtigen. Sie sollen insbesondere 
bevorzugt zu Zeiten stattfinden, in denen üblicherweise eine Kinderbetreuung 
möglich ist. 
(2) Das Studienjahr wird in Semester oder Trimester eingeteilt. Wird das 
Studienjahr in Trimester eingeteilt, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes 
für Semester entsprechend. 
(3) Beginn und Ende des Studienjahres, der Semester und Trimester sowie der 
vorlesungsfreien Zeiten bestimmt die Landespräsidentenkonferenz nach § 45 im 
Benehmen mit dem Ministerium. 
(4) Die Studierenden können den Verlauf ihres Studiums im Rahmen der 
Studien- und Prüfungsordnungen frei gestalten, sollen ihn jedoch so einrichten, 
dass sie die Prüfungen in der Regelstudienzeit nach § 52 und innerhalb der 
vorgeschriebenen Fristen ablegen können. Die Hochschulen haben Studien- 
und Prüfungsordnungen so zu gestalten, dass alle Prüfungen in der 
Regelstudienzeit nach § 52 und innerhalb der vorgeschriebenen Fristen 
abgelegt werden können. 
(5) Auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnungen nach den §§ 53 und 
55 soll jeweils für jeden Studiengang ein Studienplan aufgestellt werden, der 
den Studienablauf beispielhaft erläutert und Art, Umfang und Reihenfolge der 
Lehrveranstaltungen und Studienleistungen beschreibt. Der Studienplan ist der 
Studienordnung nach § 53 als Empfehlung an die Studierenden für einen 
sachgerechten Aufbau des Studiums hinzuzufügen. 
(6) Studiengänge sind so zu gestalten, dass sie Zeiträume für Aufenthalte an 
anderen Hochschulen oder in der Praxis ohne Zeitverlust bieten. Die 
Anrechnung nach § 54 Abs. 5 ist vor einem Aufenthalt an einer ausländischen 
Hochschule in einer gesonderten Vereinbarung festzulegen. 
(7) Abweichend von den Absätzen 2 bis 5 wird in den Studienordnungen der 
Dualen Hochschule für jeden Studiengang auf der Grundlage der 
Prüfungsordnung und unter Berücksichtigung der fachlichen und didaktischen 
Entwicklungen sowie der Anforderungen der beruflichen Praxis ein Studienplan 
aufgestellt, der den Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der 
Lehrveranstaltungen und Studienleistungen für die Studierenden verbindlich 
festlegt. Die Studierenden der Dualen Hochschule sind verpflichtet, sich den 
vorgeschriebenen Prüfungen und Prüfungsleistungen zu unterziehen. § 53 Abs. 
1 Satz 3 findet auf die Duale Hochschule keine Anwendung. 
 
§ 48 ThürHG Studiengänge 
(1) Die Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifizierenden 
Abschluss. Als berufsqualifizierend gilt auch der Abschluss eines Studiengangs, 
durch den die fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder 
eine berufliche Einführung vermittelt wird. Soweit bereits das jeweilige 
Studienziel eine berufspraktische Tätigkeit erfordert, ist sie mit den übrigen 
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Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und nach Möglichkeit in 
den Studiengang einzuordnen. 
(2) Die Einrichtung, wesentliche Änderungen und die Aufhebung von 
Studiengängen bedürfen der Aufnahme in die Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen nach § 13 Abs. 1. Für einen neuen Studiengang soll 
der Lehrbetrieb erst aufgenommen werden, wenn die Genehmigung und die 
Veröffentlichung der Prüfungsordnung erfolgt ist. Wird ein Studiengang 
aufgehoben, hat die Hochschule zu gewährleisten, dass den eingeschriebenen 
Studierenden der Abschluss in diesem Studiengang an dieser oder einer 
anderen Hochschule innerhalb der Regelstudienzeit möglich ist. 
(3) In dafür geeigneten Studiengängen sehen Studienordnung und Studienplan 
Regelungen vor, die insbesondere Berufstätigen oder Studierenden mit 
Behinderung, mit chronischen Erkrankungen oder mit besonderen familiären 
Verpflichtungen das Studium eines Studiengangs oder von Teilen davon 
ermöglichen. 
(4) Für gemeinsame Studiengänge sind von den beteiligten Hochschulen 
gemeinsame Studien- und Prüfungsordnungen zu erlassen. 
 
§ 49 ThürHG Akkreditierung 
Jeder neue Studiengang nach § 50 Abs. 1 Satz 1 oder die wesentliche 
Änderung eines bestehenden Studiengangs ist nach Maßgabe des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der auf seiner Grundlage erlassenen 
Vorschriften zu akkreditieren und zu reakkreditieren. Die Aufnahme des 
Studienbetriebs setzt den erfolgreichen Abschluss der Akkreditierung voraus. 
Die aus dem Akkreditierungsverfahren resultierenden Auflagen sind 
umzusetzen. Ausnahmen von Satz 2 bedürfen der Zustimmung des 
Ministeriums. Das Qualitätssicherungssystem einer Hochschule für den Bereich 
Lehre umfasst das gesamte Studienangebot der Hochschule. 
 
§ 50 ThürHG Bachelor- und Masterstudiengänge 
(1) Die Hochschulen richten Studiengänge als Bachelor- und 
Masterstudiengänge ein. Von dieser gestuften Studiengangsstruktur kann nur 
bei Vorliegen wichtiger Gründe sowie in Studiengängen, die mit einer staatlichen 
oder kirchlichen Prüfung abschließen, abgewichen werden. 
(2) Bachelorstudiengänge müssen die für die Berufsqualifizierung notwendigen 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Grundlagen, Methodenkompetenzen 
und berufsweltbezogenen Qualifikationen entsprechend dem Profil der 
Hochschule und des Studiengangs vermitteln. Masterstudiengänge dienen der 
fachlichen und wissenschaftlichen Spezialisierung und können nach den 
Profiltypen "anwendungsorientiert" und "forschungsorientiert" differenziert 
werden; an Kunst- und Musikhochschulen sollen künstlerische 
Masterstudiengänge ein besonderes künstlerisches Profil haben. 
(3) Konsekutive Masterstudiengänge sollen einen vorausgegangenen 
Bachelorstudiengang fachlich fortführen und vertiefen oder fachübergreifend 
erweitern; konsekutive Masterstudiengänge können auch als fachlich andere 
Studiengänge ausgestaltet werden. Bei der Einrichtung eines 
Masterstudiengangs legt die Hochschule fest, ob es sich um einen konsekutiven 
oder einen weiterbildenden Studiengang im Sinne des § 57 Abs. 2 handelt. 
(4) Bachelor- und Masterstudiengänge umfassen obligatorisch eine Bachelor- 
oder eine Masterarbeit. 
(5) Absatz 1 gilt nicht für die Duale Hochschule, deren Angebot sich auf 
Bachelorstudiengänge beschränkt. 
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§ 51 ThürHG Modularisierung, Leistungspunktesystem, Diploma 
Supplement 
(1) Studiengänge sollen in Module und Abschnitte gegliedert sein. 
(2) Der Nachweis und die Übertragung von erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen auf andere Studiengänge derselben oder einer anderen 
Hochschule erfolgt durch ein Leistungspunktesystem unter Berücksichtigung 
des "Europäischen Systems zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulation 
von Studienleistungen (European Credit Transfer and Accumulation System - 
ECTS -)". 
(3) Abschlusszeugnisse und Urkunden über die Verleihung der akademischen 
Grade sind zweisprachig (in deutscher und englischer Sprache) oder in 
deutscher Sprache mit einer beizufügenden englischsprachigen Übersetzung 
auszustellen. Ihnen ist eine Übersicht über die Inhalte der absolvierten 
Studiengänge (Diploma Supplement) in deutscher und englischer Sprache 
beizufügen. 
(4) Studierende, die eine Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, 
erhalten mit der Exmatrikulierung eine zusammenfassende 
Leistungsbescheinigung über die insgesamt erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen. 
 
§ 52 ThürHG Regelstudienzeit 
(1) In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen in 
der Regel ein berufsqualifizierender Abschluss erworben werden kann 
(Regelstudienzeit). Dies gilt auch für Teilzeitstudien. Die Regelstudienzeit ist 
maßgebend für die Gestaltung der Studiengänge und des Prüfungsverfahrens, 
für die Sicherstellung des Lehrangebots sowie für die Ermittlung der 
Ausbildungskapazitäten und die Ermittlung der Studierendenzahlen bei der 
Hochschulplanung. 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt 
1.  bei Bachelorstudiengängen mindestens sechs und höchstens acht 

Semester, 
2.  bei Masterstudiengängen mindestens zwei und höchstens vier Semester, 
3.  bei konsekutiven Studiengängen insgesamt höchstens zehn Semester, in 

den künstlerischen Kernfächern an den Hochschulen nach § 1 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 4 und 5 insgesamt höchstens zwölf Semester, 

4.  bei noch vorhandenen Studiengängen, die zu einem Diplom- oder 
Magistergrad führen, an Fachhochschulen höchstens acht, sonst höchstens 
neun Semester. 

Von Satz 1 abweichende Regelstudienzeiten dürfen in besonders begründeten 
Fällen festgesetzt werden; dies gilt auch für Studiengänge, die in besonderen 
Studienformen durchgeführt werden. 
(3) Die Regelstudienzeit schließt Zeiten einer in den Studiengang eingeordneten 
berufspraktischen Tätigkeit, praktische Studiensemester und Prüfungszeiten ein. 
(4) Bei der Festsetzung der Regelstudienzeit für den einzelnen Studiengang 
sind die allgemeinen Ziele des Studiums und die besonderen Erfordernisse des 
jeweiligen Studiengangs, die Möglichkeiten des konsekutiven und des 
weiterbildenden Studiums sowie die Erfahrungen mit bereits bestehenden 
Studiengängen und mit vergleichbaren Studiengängen im Ausland zu 
berücksichtigen. Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu gestalten, 
dass die Abschlussprüfung innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt 
werden kann. 
(5) Die Hochschulen regeln, ob und in welchem Umfang besondere 
Studienzeiten, wie beispielsweise Auslands- und Sprachsemester oder im In- 
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oder Ausland absolvierte Praktika und Zeiten der aktiven Mitarbeit in 
Hochschulorganen und -gremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet 
werden. Ferner sind die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes zu beachten 
und Zeiten der tatsächlichen Pflege eines nach § 7 Abs. 3 des 
Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874 -896-), in der 
jeweils geltenden Fassung, nahen Angehörigen, dessen Pflegebedürftigkeit 
nach § 3 Abs. 2 PflegeZG nachgewiesen ist, sowie der Gewährung von 
Elternzeit angemessen zu berücksichtigen. 
(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 dauert das duale Studium an der 
Dualen Hochschule sechs Semester (Studiendauer). Jedes Semester hat einen 
theoriebezogenen Studienabschnitt (Theoriephase) sowie einen in das Studium 
integrierten praktischen Studienabschnitt (Praxisphase). Die Theoriephasen 
umfassen jeweils zwölf Wochen, die Praxisphasen im Durchschnitt 14 Wochen 
einschließlich der Urlaubsansprüche der Studierenden. Die Studienabschnitte 
werden inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt. Die 
Studiendauer nach Satz 1 gilt als Regelstudienzeit im Sinne dieses Gesetzes. 
 
§ 53 ThürHG Studienordnungen 
(1) Für jeden Studiengang stellen die Hochschulen eine Studienordnung auf. 
Die Studienordnungen regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnungen nach § 
55 und unter Berücksichtigung der fachlichen und hochschuldidaktischen 
Entwicklung und der Anforderungen der beruflichen Praxis Inhalt und Aufbau 
des Studiums, gegebenenfalls einschließlich einer in den Studiengang 
eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit. Die Studienordnungen sehen im 
Rahmen der Prüfungsordnungen Schwerpunkte vor, die die Studierenden nach 
eigener Wahl bestimmen können, wobei Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen 
in einem ausgeglichenen Verhältnis zur selbständigen Vorbereitung und 
Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen 
auch in anderen Studiengängen stehen sollen. Die Studienordnungen sollen 
nach Möglichkeit zulassen, dass Studienleistungen in unterschiedlichen Formen 
erbracht werden können. Die Studienordnungen können vorsehen, dass 
Lehrveranstaltungen für besonders befähigte Studierende angeboten werden. 
(2) Die für einen Studiengang in Betracht kommenden Studieninhalte sind so 
auszuwählen und zu begrenzen, dass das Studium in der Regelstudienzeit 
abgeschlossen werden kann. Die Studienordnung bezeichnet Gegenstand und 
Art der Lehrveranstaltungen und der Studienleistungen, die für den 
erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlich sind und bestimmt deren 
jeweiligen Anteil am zeitlichen Gesamtumfang. Der Gesamtumfang der 
erforderlichen Lehrveranstaltungen ist so zu bemessen, dass den Studierenden 
Gelegenheit zur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur 
Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl verbleibt. 
Bei der Ausgestaltung der Studienordnungen sind die Belange von 
Studierenden mit Kinderbetreuungs- und Pflegepflichten sowie die Belange von 
Studierenden mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen angemessen 
zu berücksichtigen. 
(3) Die Studienordnungen können die Zulassung zu Studienabschnitten oder zu 
Modulen oder zu einzelnen Veranstaltungen von bestimmten Voraussetzungen, 
insbesondere vom Besuch anderer Module oder Veranstaltungen, von dem 
Nachweis von Studienleistungen oder dem Bestehen von Prüfungen abhängig 
machen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung des Studiums 
erforderlich ist. 
(4) Die Studienordnungen regeln 
1.  in welchen Studiengängen vor Aufnahme des Studiums eine praktische 

Tätigkeit nachzuweisen ist und 
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2.  welche Zugangsvoraussetzungen für konsekutive und 
Weiterbildungsstudiengänge erfüllt sein müssen. 

(5) Die Studienordnungen sollen rechtzeitig vor Aufnahme des Lehrbetriebs 
zusammen mit den Prüfungsordnungen erarbeitet und erlassen werden. Ohne 
Genehmigung der Studienordnung dürfen Einschreibungen in einem 
Studiengang nicht erfolgen. 
 
§ 55 ThürHG Prüfungsordnungen 
(1) Hochschulprüfungen werden auf der Grundlage einer Prüfungsordnung 
abgelegt. Der Senat kann für alle Studiengänge der Hochschule in einer 
Satzung nach Anhörung der Selbstverwaltungseinheiten nach § 38, bei der 
Dualen Hochschule nach Anhörung der Studienkommission, fachübergreifende 
Bestimmungen für das Prüfungsverfahren (Rahmenprüfungsordnung) erlassen. 
(2) Die Prüfungsordnungen regeln das Prüfungsverfahren, die 
Prüfungsanforderungen sowie die Zuständigkeiten zur Abnahme der Prüfungen 
nach Absatz 1 Satz 1. Sie müssen insbesondere festlegen, 
1.  welche Regelstudienzeit gilt, 
2.  wie sich das Studienvolumen in Leistungspunkten bemisst, 
3.  wie der Abschlussgrad zu bezeichnen ist, 
4.  wie das Studium aufgebaut ist und welche Inhalte es umfasst, 
5.  welche Prüfungs- oder Studienleistungen in den einzelnen Modulen zu 

erbringen sind, 
6.  ob der erfolgreiche Abschluss eines Moduls Voraussetzung für die 

Ablegung einer Prüfungsleistung in einem darauf aufbauenden Modul ist, 
7.  innerhalb welcher Zeit die Bachelor- und die Masterarbeit oder sonstige 

schriftliche Abschlussarbeiten anzufertigen sind und welche Rechtsfolgen 
bei Fristüberschreitungen eintreten, 

8.  wie oft und innerhalb welcher Zeit Prüfungsleistungen wiederholt werden 
dürfen und wie An- und Abmeldungen zu Prüfungen erfolgen, 

9.  nach welchen Grundsätzen die Prüfungsleistungen zu bewerten sind und 
wie das Gesamtprüfungsergebnis zu ermitteln ist, 

10.  wie sich die Prüfungsausschüsse zusammensetzen, 
11.  innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen zu bewerten sind, 
12.  in welcher Sprache die Prüfungen abgelegt werden, wenn die 

Prüfungssprache nicht Deutsch ist, 
13.  wie die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

sowie Praxissemestern, die an einer anderen in- oder ausländischen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder in anderen 
Studiengängen derselben Hochschule, an Vorgängereinrichtungen von 
Fachhochschulen oder einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademie des tertiären Bereichs erbracht worden sind, erfolgt, 

14.  wie außerhalb von Hochschulen erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
ein Hochschulstudium angerechnet werden, 

15.  welche Folgen bei Verstößen gegen Prüfungsvorschriften eintreten, 
16.  durch wen, auf welcher Grundlage und in welchem Verfahren eine 

krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit festgestellt wird, 
17.  für welche Lehrveranstaltungen die verpflichtende Teilnahme als 

Prüfungsvoraussetzung gilt. 
Sofern Prüfungen in elektronischer Form oder in elektronischer Kommunikation 
durchgeführt werden, müssen die Prüfungsordnungen ein 
datenschutzkonformes Prüfungsverfahren gewährleisten, bei dem für alle 
Prüfungskandidaten vergleichbare Bedingungen herrschen. Hierfür müssen die 
Prüfungsordnungen zusätzlich zu Satz 1 und 2 insbesondere Regelungen 
1.  zur Sicherung des Datenschutzes, 
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2.  zur eindeutigen Identifikation der Prüfungskandidaten, 
3.  zur Dokumentation des Prüfungsgeschehens, 
4.  zur Sicherung der Authentizität und Unveränderlichkeit des 

Prüfungsergebnisses, 
5.  zur Verhinderung von Missbrauchs- und Täuschungsversuchen, 
6.  zum Umgang mit technischen Störungen und 
7.  zur Gewährleistung der technischen Voraussetzungen enthalten. 
(3) Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen darf 
als Prüfungsvoraussetzung nach Absatz 2 Nr. 17 nur geregelt werden, wenn das 
Lernziel der Lehrveranstaltung nur durch die Anwesenheit des Studierenden 
erreicht werden kann; dies ist insbesondere bei einer Exkursion, einem 
Sprachkurs, einem Praktikum, einer praktischen Übung oder einer 
vergleichbaren Lehrveranstaltung gegeben. 
(4) Prüfungsordnungen müssen Regelungen zur Beachtung des 
Mutterschutzgesetzes und über die Berücksichtigung von Zeiten der Gewährung 
von Elternzeit, von Zeiten der tatsächlichen Pflege eines nach § 7 Abs. 3 
PflegeZG nahen Angehörigen, dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Abs. 2 
PflegeZG nachgewiesen ist sowie für den Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung und chronischen Erkrankungen enthalten. 
(5) Die Hochschulen können in den Prüfungsordnungen Fristen für die 
Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen festlegen und bestimmen, 
dass eine Prüfung als endgültig nicht bestanden gilt, wenn geforderte 
Prüfungsleistungen nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums erbracht 
werden und der Studierende dies zu vertreten hat oder der Studierende über 
Prüfungsleistungen täuscht. Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn der 
Studierende eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Studien- oder 
Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden oder nicht rechtzeitig erbracht hat, 
es sei denn, die Fristüberschreitung ist von dem Studierenden nicht zu 
vertreten. Die Hochschulen können in ihren Prüfungsordnungen auch eine Frist 
festlegen, bis zu der sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Studienabschluss erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht sein 
müssen; diese Frist darf frühestens drei Semester nach der festgesetzten 
Regelstudienzeit enden. Wird die Frist nach Satz 3 Halbsatz 1 überschritten, gilt 
Satz 2 entsprechend. 
(6) In den Prüfungsordnungen kann geregelt werden, dass eine erstmals nicht 
bestandene Prüfung als nicht unternommen gilt, wenn sie innerhalb der 
Regelstudienzeit und zu dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt 
abgelegt wurde (Freiversuch). In noch vorhandenen Diplom- und 
Magisterstudiengängen, in denen eine Abschlussprüfung vorgesehen ist, soll ein 
Freiversuch zugelassen werden; eine im Rahmen des Freiversuchs bestandene 
Abschlussprüfung kann zur Notenverbesserung einmal wiederholt werden. 
 

3. Spielräume 
Lehrveranstal-
tungsorganisa-
tion; 
fremdsprachige 
Prüfungen 

 
 
 

§ 47 ThürHG5 Lehrangebot, Studienjahr, Studienverlauf 
(1) Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer jährlichen Studienplanung das 
Lehrangebot sicher. Dabei sind auch Möglichkeiten des Selbststudiums zu 
nutzen und zu fördern sowie die selbständige Mitwirkung der Studierenden an 
der Gestaltung des Studiums zu ermöglichen. Bei Lehrveranstaltungen mit 
Anwesenheitspflicht sind die Belange von Studierenden mit Kinderbetreuungs- 
und Pflegepflichten angemessen zu berücksichtigen. Sie sollen insbesondere 
bevorzugt zu Zeiten stattfinden, in denen üblicherweise eine Kinderbetreuung 
möglich ist. 
(2) Das Studienjahr wird in Semester oder Trimester eingeteilt. Wird das 
Studienjahr in Trimester eingeteilt, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes 
für Semester entsprechend. 
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(3) Beginn und Ende des Studienjahres, der Semester und Trimester sowie der 
vorlesungsfreien Zeiten bestimmt die Landespräsidentenkonferenz nach § 45 im 
Benehmen mit dem Ministerium. 
(4) Die Studierenden können den Verlauf ihres Studiums im Rahmen der 
Studien- und Prüfungsordnungen frei gestalten, sollen ihn jedoch so einrichten, 
dass sie die Prüfungen in der Regelstudienzeit nach § 52 und innerhalb der 
vorgeschriebenen Fristen ablegen können. Die Hochschulen haben Studien- 
und Prüfungsordnungen so zu gestalten, dass alle Prüfungen in der 
Regelstudienzeit nach § 52 und innerhalb der vorgeschriebenen Fristen 
abgelegt werden können. 
(5) Auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnungen nach den §§ 53 und 
55 soll jeweils für jeden Studiengang ein Studienplan aufgestellt werden, der 
den Studienablauf beispielhaft erläutert und Art, Umfang und Reihenfolge der 
Lehrveranstaltungen und Studienleistungen beschreibt. Der Studienplan ist der 
Studienordnung nach § 53 als Empfehlung an die Studierenden für einen 
sachgerechten Aufbau des Studiums hinzuzufügen. 
(6) Studiengänge sind so zu gestalten, dass sie Zeiträume für Aufenthalte an 
anderen Hochschulen oder in der Praxis ohne Zeitverlust bieten. Die 
Anrechnung nach § 54 Abs. 5 ist vor einem Aufenthalt an einer ausländischen 
Hochschule in einer gesonderten Vereinbarung festzulegen. 
(7) Abweichend von den Absätzen 2 bis 5 wird in den Studienordnungen der 
Dualen Hochschule für jeden Studiengang auf der Grundlage der 
Prüfungsordnung und unter Berücksichtigung der fachlichen und didaktischen 
Entwicklungen sowie der Anforderungen der beruflichen Praxis ein Studienplan 
aufgestellt, der den Studienablauf sowie Art, Umfang und Reihenfolge der 
Lehrveranstaltungen und Studienleistungen für die Studierenden verbindlich 
festlegt. Die Studierenden der Dualen Hochschule sind verpflichtet, sich den 
vorgeschriebenen Prüfungen und Prüfungsleistungen zu unterziehen. § 53 Abs. 
1 Satz 3 findet auf die Duale Hochschule keine Anwendung. 
 
§ 48 ThürHG Studiengänge 
(1) Die Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifizierenden 
Abschluss. Als berufsqualifizierend gilt auch der Abschluss eines Studiengangs, 
durch den die fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder 
eine berufliche Einführung vermittelt wird. Soweit bereits das jeweilige 
Studienziel eine berufspraktische Tätigkeit erfordert, ist sie mit den übrigen 
Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und nach Möglichkeit in 
den Studiengang einzuordnen. 
(2) Die Einrichtung, wesentliche Änderungen und die Aufhebung von 
Studiengängen bedürfen der Aufnahme in die Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen nach § 13 Abs. 1. Für einen neuen Studiengang soll 
der Lehrbetrieb erst aufgenommen werden, wenn die Genehmigung und die 
Veröffentlichung der Prüfungsordnung erfolgt ist. Wird ein Studiengang 
aufgehoben, hat die Hochschule zu gewährleisten, dass den eingeschriebenen 
Studierenden der Abschluss in diesem Studiengang an dieser oder einer 
anderen Hochschule innerhalb der Regelstudienzeit möglich ist. 
(3) In dafür geeigneten Studiengängen sehen Studienordnung und Studienplan 
Regelungen vor, die insbesondere Berufstätigen oder Studierenden mit 
Behinderung, mit chronischen Erkrankungen oder mit besonderen familiären 
Verpflichtungen das Studium eines Studiengangs oder von Teilen davon 
ermöglichen. 
(4) Für gemeinsame Studiengänge sind von den beteiligten Hochschulen 
gemeinsame Studien- und Prüfungsordnungen zu erlassen. 
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§ 49 ThürHG Akkreditierung 
Jeder neue Studiengang nach § 50 Abs. 1 Satz 1 oder die wesentliche 
Änderung eines bestehenden Studiengangs ist nach Maßgabe des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der auf seiner Grundlage erlassenen 
Vorschriften zu akkreditieren und zu reakkreditieren. Die Aufnahme des 
Studienbetriebs setzt den erfolgreichen Abschluss der Akkreditierung voraus. 
Die aus dem Akkreditierungsverfahren resultierenden Auflagen sind 
umzusetzen. Ausnahmen von Satz 2 bedürfen der Zustimmung des 
Ministeriums. Das Qualitätssicherungssystem einer Hochschule für den Bereich 
Lehre umfasst das gesamte Studienangebot der Hochschule. 
 
§ 50 ThürHG Bachelor- und Masterstudiengänge 
(1) Die Hochschulen richten Studiengänge als Bachelor- und 
Masterstudiengänge ein. Von dieser gestuften Studiengangsstruktur kann nur 
bei Vorliegen wichtiger Gründe sowie in Studiengängen, die mit einer staatlichen 
oder kirchlichen Prüfung abschließen, abgewichen werden. 
(2) Bachelorstudiengänge müssen die für die Berufsqualifizierung notwendigen 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Grundlagen, Methodenkompetenzen 
und berufsweltbezogenen Qualifikationen entsprechend dem Profil der 
Hochschule und des Studiengangs vermitteln. Masterstudiengänge dienen der 
fachlichen und wissenschaftlichen Spezialisierung und können nach den 
Profiltypen "anwendungsorientiert" und "forschungsorientiert" differenziert 
werden; an Kunst- und Musikhochschulen sollen künstlerische 
Masterstudiengänge ein besonderes künstlerisches Profil haben. 
(3) Konsekutive Masterstudiengänge sollen einen vorausgegangenen 
Bachelorstudiengang fachlich fortführen und vertiefen oder fachübergreifend 
erweitern; konsekutive Masterstudiengänge können auch als fachlich andere 
Studiengänge ausgestaltet werden. Bei der Einrichtung eines 
Masterstudiengangs legt die Hochschule fest, ob es sich um einen konsekutiven 
oder einen weiterbildenden Studiengang im Sinne des § 57 Abs. 2 handelt. 
(4) Bachelor- und Masterstudiengänge umfassen obligatorisch eine Bachelor- 
oder eine Masterarbeit. 
(5) Absatz 1 gilt nicht für die Duale Hochschule, deren Angebot sich auf 
Bachelorstudiengänge beschränkt. 
 
§ 51 ThürHG Modularisierung, Leistungspunktesystem, Diploma 
Supplement 
(1) Studiengänge sollen in Module und Abschnitte gegliedert sein. 
(2) Der Nachweis und die Übertragung von erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen auf andere Studiengänge derselben oder einer anderen 
Hochschule erfolgt durch ein Leistungspunktesystem unter Berücksichtigung 
des "Europäischen Systems zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulation 
von Studienleistungen (European Credit Transfer and Accumulation System - 
ECTS -)". 
(3) Abschlusszeugnisse und Urkunden über die Verleihung der akademischen 
Grade sind zweisprachig (in deutscher und englischer Sprache) oder in 
deutscher Sprache mit einer beizufügenden englischsprachigen Übersetzung 
auszustellen. Ihnen ist eine Übersicht über die Inhalte der absolvierten 
Studiengänge (Diploma Supplement) in deutscher und englischer Sprache 
beizufügen. 
(4) Studierende, die eine Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, 
erhalten mit der Exmatrikulierung eine zusammenfassende 
Leistungsbescheinigung über die insgesamt erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen. 
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§ 52 ThürHG Regelstudienzeit 
(1) In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen in 
der Regel ein berufsqualifizierender Abschluss erworben werden kann 
(Regelstudienzeit). Dies gilt auch für Teilzeitstudien. Die Regelstudienzeit ist 
maßgebend für die Gestaltung der Studiengänge und des Prüfungsverfahrens, 
für die Sicherstellung des Lehrangebots sowie für die Ermittlung der 
Ausbildungskapazitäten und die Ermittlung der Studierendenzahlen bei der 
Hochschulplanung. 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt 
1.  bei Bachelorstudiengängen mindestens sechs und höchstens acht 

Semester, 
2.  bei Masterstudiengängen mindestens zwei und höchstens vier Semester, 
3.  bei konsekutiven Studiengängen insgesamt höchstens zehn Semester, in 

den künstlerischen Kernfächern an den Hochschulen nach § 1 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 4 und 5 insgesamt höchstens zwölf Semester, 

4.  bei noch vorhandenen Studiengängen, die zu einem Diplom- oder 
Magistergrad führen, an Fachhochschulen höchstens acht, sonst höchstens 
neun Semester. 

Von Satz 1 abweichende Regelstudienzeiten dürfen in besonders begründeten 
Fällen festgesetzt werden; dies gilt auch für Studiengänge, die in besonderen 
Studienformen durchgeführt werden. 
(3) Die Regelstudienzeit schließt Zeiten einer in den Studiengang eingeordneten 
berufspraktischen Tätigkeit, praktische Studiensemester und Prüfungszeiten ein. 
(4) Bei der Festsetzung der Regelstudienzeit für den einzelnen Studiengang 
sind die allgemeinen Ziele des Studiums und die besonderen Erfordernisse des 
jeweiligen Studiengangs, die Möglichkeiten des konsekutiven und des 
weiterbildenden Studiums sowie die Erfahrungen mit bereits bestehenden 
Studiengängen und mit vergleichbaren Studiengängen im Ausland zu 
berücksichtigen. Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu gestalten, 
dass die Abschlussprüfung innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt 
werden kann. 
(5) Die Hochschulen regeln, ob und in welchem Umfang besondere 
Studienzeiten, wie beispielsweise Auslands- und Sprachsemester oder im In- 
oder Ausland absolvierte Praktika und Zeiten der aktiven Mitarbeit in 
Hochschulorganen und -gremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet 
werden. Ferner sind die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes zu beachten 
und Zeiten der tatsächlichen Pflege eines nach § 7 Abs. 3 des 
Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874 -896-), in der 
jeweils geltenden Fassung, nahen Angehörigen, dessen Pflegebedürftigkeit 
nach § 3 Abs. 2 PflegeZG nachgewiesen ist, sowie der Gewährung von 
Elternzeit angemessen zu berücksichtigen. 
(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 dauert das duale Studium an der 
Dualen Hochschule sechs Semester (Studiendauer). Jedes Semester hat einen 
theoriebezogenen Studienabschnitt (Theoriephase) sowie einen in das Studium 
integrierten praktischen Studienabschnitt (Praxisphase). Die Theoriephasen 
umfassen jeweils zwölf Wochen, die Praxisphasen im Durchschnitt 14 Wochen 
einschließlich der Urlaubsansprüche der Studierenden. Die Studienabschnitte 
werden inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt. Die 
Studiendauer nach Satz 1 gilt als Regelstudienzeit im Sinne dieses Gesetzes. 
 
§ 53 ThürHG Studienordnungen 
(1) Für jeden Studiengang stellen die Hochschulen eine Studienordnung auf. 
Die Studienordnungen regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnungen nach § 
55 und unter Berücksichtigung der fachlichen und hochschuldidaktischen 
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Entwicklung und der Anforderungen der beruflichen Praxis Inhalt und Aufbau 
des Studiums, gegebenenfalls einschließlich einer in den Studiengang 
eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit. Die Studienordnungen sehen im 
Rahmen der Prüfungsordnungen Schwerpunkte vor, die die Studierenden nach 
eigener Wahl bestimmen können, wobei Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen 
in einem ausgeglichenen Verhältnis zur selbständigen Vorbereitung und 
Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen 
auch in anderen Studiengängen stehen sollen. Die Studienordnungen sollen 
nach Möglichkeit zulassen, dass Studienleistungen in unterschiedlichen Formen 
erbracht werden können. Die Studienordnungen können vorsehen, dass 
Lehrveranstaltungen für besonders befähigte Studierende angeboten werden. 
(2) Die für einen Studiengang in Betracht kommenden Studieninhalte sind so 
auszuwählen und zu begrenzen, dass das Studium in der Regelstudienzeit 
abgeschlossen werden kann. Die Studienordnung bezeichnet Gegenstand und 
Art der Lehrveranstaltungen und der Studienleistungen, die für den 
erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlich sind und bestimmt deren 
jeweiligen Anteil am zeitlichen Gesamtumfang. Der Gesamtumfang der 
erforderlichen Lehrveranstaltungen ist so zu bemessen, dass den Studierenden 
Gelegenheit zur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur 
Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl verbleibt. 
Bei der Ausgestaltung der Studienordnungen sind die Belange von 
Studierenden mit Kinderbetreuungs- und Pflegepflichten sowie die Belange von 
Studierenden mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen angemessen 
zu berücksichtigen. 
(3) Die Studienordnungen können die Zulassung zu Studienabschnitten oder zu 
Modulen oder zu einzelnen Veranstaltungen von bestimmten Voraussetzungen, 
insbesondere vom Besuch anderer Module oder Veranstaltungen, von dem 
Nachweis von Studienleistungen oder dem Bestehen von Prüfungen abhängig 
machen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung des Studiums 
erforderlich ist. 
(4) Die Studienordnungen regeln 
1.  in welchen Studiengängen vor Aufnahme des Studiums eine praktische 

Tätigkeit nachzuweisen ist und 
2.  welche Zugangsvoraussetzungen für konsekutive und 

Weiterbildungsstudiengänge erfüllt sein müssen. 
(5) Die Studienordnungen sollen rechtzeitig vor Aufnahme des Lehrbetriebs 
zusammen mit den Prüfungsordnungen erarbeitet und erlassen werden. Ohne 
Genehmigung der Studienordnung dürfen Einschreibungen in einem 
Studiengang nicht erfolgen. 
 
§ 54 ThürHG Prüfungen 
(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche 
Prüfung oder eine kirchliche Prüfung abgeschlossen, die in der Regel 
studienbegleitend auf der Basis eines Leistungspunktesystems abgelegt wird. 
Module werden in der Regel mit nur einer Prüfungs- oder Studienleistung 
abgeschlossen. Noch bestehende Diplom- und Magisterstudiengänge sowie 
Studiengänge mit Staatsexamen oder kirchlichem Examen können abweichend 
hiervon eine Abschlussprüfung vorsehen. In Studiengängen mit einer 
Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern findet eine Zwischenprüfung 
statt. 
(2) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Hochschullehrer, 
wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter mit Lehraufgaben, 
Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen 
Praxis und Ausbildung erfahrene Personen befugt. 
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(3) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 
(4) Abschlussarbeiten, insbesondere Diplom- und Magisterarbeiten, sowie 
Bachelor- und Masterarbeiten und Prüfungsleistungen in 
Hochschulabschlussprüfungen sowie in Prüfungen, deren Bestehen 
Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, werden in der Regel von 
mindestens zwei Prüfern bewertet. Mindestens ein Prüfer nach Satz 1 soll 
Hochschullehrer oder Mitglied der Hochschule, das die 
Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrer erfüllt, sein. An der Dualen 
Hochschule kann einer der Prüfer nach Satz 1 auch ein Lehrbeauftragter, der 
die Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrer erfüllt, sein. Mündliche 
Prüfungen werden von mehreren Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart 
eines sachkundigen Beisitzers abgenommen. 
(5) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen sowie Praxissemester, die 
an einer anderen in- oder ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule oder in anderen Studiengängen derselben Hochschule erbracht 
wurden, sind anzurechnen, wenn die Hochschule keine wesentlichen 
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) 
nachweist. Über die Anrechnung entscheidet die in der Prüfungsordnung 
vorgesehene Stelle. 
(6) Bei mündlichen und künstlerisch-praktischen Prüfungen können Studierende 
des eigenen Fachs nach Maßgabe vorhandener Plätze anwesend sein, sofern 
der zu Prüfende dem nicht widersprochen hat. 
(7) Soweit durch dieses Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes 
bestimmt ist, gelten für staatliche Prüfungen die Absätze 2 bis 6 sowie § 55 
entsprechend mit der Maßgabe, dass nur Prüfer sein kann, wer durch die in der 
Prüfungsordnung bestimmte Stelle hierzu bestellt ist. 
(8) Die Begutachtung von Bachelor-, Master-, Diplom- oder Examensarbeiten 
muss spätestens drei Monate nach Abgabe der Arbeiten abgeschlossen sein. 
(9) Hochschulprüfungen können vor Ablauf der in der Prüfungsordnung für die 
Meldung festgelegten Frist abgelegt werden, sofern die für die Zulassung zur 
Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind. 
(10) Außerhalb von Hochschulen erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
können auf ein Hochschulstudium angerechnet werden, wenn 
1.  die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind, 
2.  die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien- und 

Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind und 
3.  die Kriterien für die Anrechnung in der Prüfungsordnung geregelt und im 

Rahmen der Akkreditierung überprüft worden sind. 
Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 vom Hundert der Prüfungsleistungen 
angerechnet werden. In Einzelfällen ist eine Einstufungsprüfung, in der 
Studienbewerber nachweisen, dass sie über Kenntnisse und Fähigkeiten 
verfügen, die eine Einstufung in ein höheres Fachsemester rechtfertigen, 
zulässig. 
(11) Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit reicht eine 
ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit aus, es sei 
denn, es bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine 
Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis 
als sachgerecht erscheinen lassen. Bestehen derartige Anhaltspunkte, ist die 
Hochschule berechtigt, auf ihre Kosten eine amtsärztliche Bescheinigung zu 
verlangen. 
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§ 55 ThürHG Prüfungsordnungen 
(1) Hochschulprüfungen werden auf der Grundlage einer Prüfungsordnung 
abgelegt. Der Senat kann für alle Studiengänge der Hochschule in einer 
Satzung nach Anhörung der Selbstverwaltungseinheiten nach § 38, bei der 
Dualen Hochschule nach Anhörung der Studienkommission, fachübergreifende 
Bestimmungen für das Prüfungsverfahren (Rahmenprüfungsordnung) erlassen. 
(2) Die Prüfungsordnungen regeln das Prüfungsverfahren, die 
Prüfungsanforderungen sowie die Zuständigkeiten zur Abnahme der Prüfungen 
nach Absatz 1 Satz 1. Sie müssen insbesondere festlegen, 
1.  welche Regelstudienzeit gilt, 
2.  wie sich das Studienvolumen in Leistungspunkten bemisst, 
3.  wie der Abschlussgrad zu bezeichnen ist, 
4.  wie das Studium aufgebaut ist und welche Inhalte es umfasst, 
5.  welche Prüfungs- oder Studienleistungen in den einzelnen Modulen zu 

erbringen sind, 
6.  ob der erfolgreiche Abschluss eines Moduls Voraussetzung für die 

Ablegung einer Prüfungsleistung in einem darauf aufbauenden Modul ist, 
7.  innerhalb welcher Zeit die Bachelor- und die Masterarbeit oder sonstige 

schriftliche Abschlussarbeiten anzufertigen sind und welche Rechtsfolgen 
bei Fristüberschreitungen eintreten, 

8.  wie oft und innerhalb welcher Zeit Prüfungsleistungen wiederholt werden 
dürfen und wie An- und Abmeldungen zu Prüfungen erfolgen, 

9.  nach welchen Grundsätzen die Prüfungsleistungen zu bewerten sind und 
wie das Gesamtprüfungsergebnis zu ermitteln ist, 

10.  wie sich die Prüfungsausschüsse zusammensetzen, 
11.  innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen zu bewerten sind, 
12.  in welcher Sprache die Prüfungen abgelegt werden, wenn die 

Prüfungssprache nicht Deutsch ist, 
13.  wie die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

sowie Praxissemestern, die an einer anderen in- oder ausländischen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder in anderen 
Studiengängen derselben Hochschule, an Vorgängereinrichtungen von 
Fachhochschulen oder einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademie des tertiären Bereichs erbracht worden sind, erfolgt, 

14.  wie außerhalb von Hochschulen erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
ein Hochschulstudium angerechnet werden, 

15.  welche Folgen bei Verstößen gegen Prüfungsvorschriften eintreten, 
16.  durch wen, auf welcher Grundlage und in welchem Verfahren eine 

krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit festgestellt wird, 
17.  für welche Lehrveranstaltungen die verpflichtende Teilnahme als 

Prüfungsvoraussetzung gilt. 
Sofern Prüfungen in elektronischer Form oder in elektronischer Kommunikation 
durchgeführt werden, müssen die Prüfungsordnungen ein 
datenschutzkonformes Prüfungsverfahren gewährleisten, bei dem für alle 
Prüfungskandidaten vergleichbare Bedingungen herrschen. Hierfür müssen die 
Prüfungsordnungen zusätzlich zu Satz 1 und 2 insbesondere Regelungen 
1.  zur Sicherung des Datenschutzes, 
2.  zur eindeutigen Identifikation der Prüfungskandidaten, 
3.  zur Dokumentation des Prüfungsgeschehens, 
4.  zur Sicherung der Authentizität und Unveränderlichkeit des 

Prüfungsergebnisses, 
5.  zur Verhinderung von Missbrauchs- und Täuschungsversuchen, 
6.  zum Umgang mit technischen Störungen und 
7.  zur Gewährleistung der technischen Voraussetzungen enthalten. 
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1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018, GVBl. S. 149; zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
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3 Thüringer Hochschulzulassungsgesetz (ThürHZG) vom 16. Dezember 2008; zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. Oktober 2019, GVBl. S. 398. 
4 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018, GVBl. S. 149; zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2022, GVBl. S. 483. 

(3) Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen darf 
als Prüfungsvoraussetzung nach Absatz 2 Nr. 17 nur geregelt werden, wenn das 
Lernziel der Lehrveranstaltung nur durch die Anwesenheit des Studierenden 
erreicht werden kann; dies ist insbesondere bei einer Exkursion, einem 
Sprachkurs, einem Praktikum, einer praktischen Übung oder einer 
vergleichbaren Lehrveranstaltung gegeben. 
(4) Prüfungsordnungen müssen Regelungen zur Beachtung des 
Mutterschutzgesetzes und über die Berücksichtigung von Zeiten der Gewährung 
von Elternzeit, von Zeiten der tatsächlichen Pflege eines nach § 7 Abs. 3 
PflegeZG nahen Angehörigen, dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Abs. 2 
PflegeZG nachgewiesen ist sowie für den Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung und chronischen Erkrankungen enthalten. 
(5) Die Hochschulen können in den Prüfungsordnungen Fristen für die 
Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen festlegen und bestimmen, 
dass eine Prüfung als endgültig nicht bestanden gilt, wenn geforderte 
Prüfungsleistungen nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums erbracht 
werden und der Studierende dies zu vertreten hat oder der Studierende über 
Prüfungsleistungen täuscht. Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn der 
Studierende eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Studien- oder 
Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden oder nicht rechtzeitig erbracht hat, 
es sei denn, die Fristüberschreitung ist von dem Studierenden nicht zu 
vertreten. Die Hochschulen können in ihren Prüfungsordnungen auch eine Frist 
festlegen, bis zu der sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Studienabschluss erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht sein 
müssen; diese Frist darf frühestens drei Semester nach der festgesetzten 
Regelstudienzeit enden. Wird die Frist nach Satz 3 Halbsatz 1 überschritten, gilt 
Satz 2 entsprechend. 
(6) In den Prüfungsordnungen kann geregelt werden, dass eine erstmals nicht 
bestandene Prüfung als nicht unternommen gilt, wenn sie innerhalb der 
Regelstudienzeit und zu dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt 
abgelegt wurde (Freiversuch). In noch vorhandenen Diplom- und 
Magisterstudiengängen, in denen eine Abschlussprüfung vorgesehen ist, soll ein 
Freiversuch zugelassen werden; eine im Rahmen des Freiversuchs bestandene 
Abschlussprüfung kann zur Notenverbesserung einmal wiederholt werden. 
 

Anmerkungen Zeile 1: 
 Immatrikulationsvoraussetzungen vollständig 
 Regelungen mit besonderem Bezug zu ausländischen 

Studierenden/Studierenden an ausländischen Hochschulen bzw. mit dem 
Fokus Sprache durch (nur hier eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) 
Unterstreichungen hervorgehoben 

 Regelungen zu Zulassungs-/Eignungsfeststellungsprüfungen durch (nur hier 
eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) doppelte Unterstreichungen 
hervorgehoben  
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5 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2018, GVBl. S. 149; zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2022, GVBl. S. 483. 


